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5²⁰⁴ Neuntes Kapitel . Umſatz der Staatseffecten ꝛc.

ſeines Kapitalvermoͤgens nur 4 oder 3½ zu verzehren ,

kann bei dem erſten Zeichen der Gefahr , im erſten Augen⸗

blicke des beginnenden Sinkens der oͤffentlichen Fonds ,

5 , 12 , 21 Proc . an dem Curſe verlieren .

§. 10.

Einfluß der Tilgungsoperationen auf den Handel mit Staatspapieren .

Da die meiſten Staaten die Tilgung oder Verminderung

der Staatsſchuld durch den Aufkauf der Staatseffecten be—

wirken ; ſo bilden die Operationen der Tilgungs - Anſtalten

im Grunde an ſich ſchon einen Beſtandtheil des Staats —

Effectenhandels . Wo aber die Tilgung durch Verlooſung ,

oder durch Heimzahlung einzelner Anlehen erfolgt , wird

dadurch , wie wir oben geſehen , die Veranlaſſung zu einer

Reihe von Privattransactionen gegeben . Alle Glaͤubiger ,

die ihr Kapital nicht ſelbſt zu verwenden wiſſen , oder keine

Gelegenheit zum Ausleihen an Privatperſonen finden , werden

die zuruͤckerhaltenen Summen denjenigen Glaͤubigern an —

bieten , denen eine ſolche eigene Verwendung leichter aͤllt.

In der Ungleichheit , womit die Tilgung der Staats —

ſchulden in den verſchiedenen Staaten vorwaͤrts ſchreitet ,

liegt aber eine weitere Urſache des Uebergangs von Ka —

pitalien von einem Lande in das andere . Da die durch

Steuern aufgebrachte Summen zur Schuldentilgung die

Natur von neuen (unfreiwilligen ) Kapitalanhaͤufungen haben ;

ſo koͤnnen ſie in dem Verkehr mit Staatspapieren , aus

den oben §. 5 angefuͤhrten Gruͤnden , nicht ohne Einfluß

bleiben , in ſo ferne die Wirkung dieſer erzwungenen Kapital —

anhaͤufung nicht aufgewogen wird , entweder durch eine

ſtaͤrkere Vermehrung der Anlagsgelegenheiten in dem einen ,

oder durch eine bedeutendere , freiwillige Kapitalanhaͤufung

in den Haͤnden der Privaten , in dem andern Lande .


	Seite 524

